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Amtlicher Theil.
A. Bekanntmachungen des Landraths.

No. 257I Breslau- den 20. Mai 1896.
Diejenigen jungen Leute, welche ihre wissenfchaftliche Befähigung für den einjährig-frei-

willigen Militärdienst nicht durch Schulzeugnisse nach weisen können und sich deshalb der nächsten am
Montag, den 14. September t896 Nachmittags 2 Uhr

beginnenden Herbstprüsung unterziehen wvllen, haben nach § 91 der deutschen Wehrordnung
vom 22. November 1888 ein schriftliches Gesuch unter Beifügung der erforderlichen Unterlagen
bis zum 1. August 1896 bei der Unterzeichneten Kommission einzureichen; nach diesem Zeitpunkte
eingehende Gesuche können nicht mehr berücksichtigt werden.

Dem (-Besuch um ,Zulassung zur Prüfung sind im Original beizufügen:
a. eine standesamtliche Geburtsurkunde,
b. eine Erklärung des Vaters oder Vormundes (die Vormundschaft ist durch Beibringung einer

gerichtlichen Bestallung nachzuweisen) dahin lautend:
,,Jch genehmige, daß mein Sohn . . . . . . feiner Militärpflicht als Einjährig-Freiwilliger
genügt und erkläre mich bereit, den Freiwilligen während einer einjährigen aktiven Dienst-
zeit zu bekleiden und auszurüsten, sowie die Kosten für Wohnung und Unterhalt» zu über-
nehmen.

Diese Erklärung ist hinsichtlich der eigenhändigen Unterschrift des Ausstellers sowie der Fähigkeit
desselben, den übernommenen Verbindlichkeiten nachkommen zu können, obrigkeitlich zu beglaubigen.

c. ein Unbescholtenheits-Zeugniß, welches für Zöglinge von höheren Schulen (Gymnasien, Real-
gymnasien, höheren Bürgerschulen oder anderen militärberechtigten Lehranstalten) durch den
Direktor der betreffenden Anstalt, für alle übrigen jungen Leute durch die Polizei-Obrigkeit
oder die vorgesetzte Dienstbehörde auszustellen ist,

d. ein vom Gesuchssteller selbstgeschriebener ausführlicher Lebenslauf, aus welchem besonders die
bisher genossene Srhulbildung hervorgehen muß.

In dem Gesuch ist ferner anzugeben, in welchen zwei fremden Sprachen der Prüfling, dem
die Wahl gelassen wird zwischen dem Lateinifchen, Griechischen, Französischen und Englischen,
geprüft fein will. · »

Kgl. Prüfnngs-Kommission für Em1ährig-Freiwillige.
Der Vorsitzende. von Haugwitz, Regierungsrath.

" Namslau, den 9. Juni 1896.
Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß.

NO- 2581 - Breslau, den 23. Mai 1896.
Bekanntmachnng.

Den Grenzaufsichtsbeamten (Obergrenzkontroleure und Grenzaufseher) ist Seitens des Herrn
Finanz-Ministers die Verpflichtung auferlegt worden, bei Ausübung ihres Dienstes auf Fahnenflüchtige
zu fahnden und diese, falls sie betroffen werden, vorläufig festzunehmen. Die Festgenommenen follen
sofort der nächsten Qrtspolizei- oder Militärbehörde vorgeführt werden.

Die genannten Beamten haben in dieser Beziehung die Eigenschasten von Polizeibeamten;
es macht sich daher Jedermann strafbar, welcher sich ihren Anordnungen widerfetzt.

Auch find sie berechtigt, nach den Grundfätzen über den Waffengebrauch der Polizeibeamten
zu verfahren. Der Regierungs-Pkiisident. J. V. von Dewitz.
. «; »  «, Namslau, den 4. Juni 1896.

VorstGh0t1be Belanntniarhung bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntniß.
I « ».-.:�» »··,..--�--«-·;·- -» «
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NV- VII!   Breiten, den 20. Mai 189a.
,Au»s den Kreisen der Handelsåewerbetreibenden find fortgesetzt Klagen darüber laut geworden,

daß die Gast- und Selsa·nkivirthe den erkauf von Getränken, Eßwaaren und anderen Genußinitteln
,,über die Straße« an Sonn- und Festtagen vielfach auch außerhalb der für das Handelsgewerbe
freigegebenen Stunden ausübten und dadurch den Kaufleuten empfindlichen Schaden zufügten. Um
diesen Klagen abzuheifen, und doch andrerseits den berechtigten Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung
zu tragen, haben die zuständigen Herren Minister Folgendes bestimmt:

,,Der von den Gast- und Schankivirthen be·triebene Verkauf ,,über die Straße« ist als
Ausübung des Handelsgewerbes anzusehen und demgemäß an Sonn- und Festtagen im Allgemeinen
auf die für das Handelsgewerbe freigegebenen Stunden zu beschränken.

Jndessen werden die Herren Regierungs-Präsidenten ermächtigt, den Gast- und Schankwirthen
auf Grund des § 105e der Gewerbeordnung an Sonn- und Festtagen den Aus-schank von Wein
und Bier vom Faß, insoweit nicht anderweite polizeiliche Vorschriften, insbesondere auch solche
über die äußere Heilighaltung der Sonn- und Feiertage, entgegenstehen, unbeschränkt zu gestatten.
Dagegen ist der Verkauf von Branntwein, von Wein und Bier in Flaschen, sowie von Cigarren,
Conditorwaaren, Delikateßwaaren, Wurst, kaltem Aufschnitt und dergl. durch die Gast- und Schank-
Wirthe, sofern diese Waaren nicht an Gäste des Schanklokals zum Genuß auf der Stelle verabfolgt
werden, an Sonn- und Festtagen nur während der für das Handelsgewerde allgemein freigegebenen
Stunden zu dulden.« ·

Unter Bezugnahme auf die Rundverfügung vom 29. Juli 1892, nach welcher der Verkauf
über die Straße bereits insoweit gestattet war, als er unter den Begriff des Gast- oder Schankgewerbes
fällt, gestatte ich den Gast- und Schankwirthen auf Grund der ertheilten C-rmächtigung an Sonn-
und Festtagen den unbeschränkten Ausschank von Wein und Bier vom Faß

Die Lieferung zubereiteter Speisen aus den Küchen der Gast- und Schankwirthschaften in
fremde Häuser fällt unter den Gewerbetrieb der Köche, ist also bereits auf Grund der Anweisung
betreffend die Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe vom 11. März v. J. von mir zugelassen worden.

Euer Hochwohlgeboren -,"erfuche ich ergebenst, zur Durchführung der vorstehenden Grundsätze
die erforderlichen Anordnungen zu treffen und insbesondere auch darauf hinzuwirken, daß die Orts-
polizeibehörden einer mißbräuchlichen Ausübung des sonntäglichen Verlaufs ,,über die Straße« seitens
der Gast- und Schankwirthe nachdrücklich entgegentreten.

Der Regierungs-Präsident. J. V. von Dewitz.
An die Königlichen Herren Landräthe und den Königlichen Herrn Polizei-Präsidenten hier.

I XIV!XlVa 1632.
Namslau, den 4. Juni 1896.

Vorstehende Rundverfügung des Herrn Regierungs-Präsidenten theile ich den Ortspolizei-
behörden des Kreises zur Kenntnißnahme und zur Beachtuug hierdurch mit.
NO« 260l - Namslau, den 4. Juni 1896.

Die Fleischfchau betreffend.
Die städtischen Polizei-Verwaltungen und Amtsvorstände des Kreises ersuche ich unter

Hinweis auf meine Kreisblattbekanntmachung vom 20. April er. (Seite 202) ergebenst, mir die
" achweisungen über das E-rgebniß der Untersuchungen des Fleisches auf Trichinen und Finnen für
das Halbjahr vom I. Januar bis Ende Juni d. Js. bestimmt bis zum 2. Juli er. nach dem
v»orgeschriebenen Formular einzureichen.
NO- 261-I Namslau, den 11. Juni 1896.

Nach §36 des Gerichts-Verfassungs-Gesetzes vom 27. Januar 1877 haben die Magisträte,
Guts- und Gemeinde-Vorstände alljährlich ein Verzeichniß der in ihren Bezirken wohnhaften Per-
sonen, welche zu dem Amte eines Schöffen resp. Geschworenen berufen we-rden können, aufzustellen.

Gemäß dieser Bestimmung fordere ich die Magisträte, Guts- und Gemeinde-Vorstände des
Kreises hie"rdurch auf, mit Aufstellung dieser Verzeichnisse -� Urliften �-� nunmehr vorzugehen und
dieselben im Monat Juli cr.» eine Woche lang zu Jedermanns Einsicht auszulegen. Vorher ist
jedoch Zeit und Ort der Auslegung in ortsüblicher Weise bekannt zu machen mit dem Bemerken,
daß während der Dauer der Auslegung gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit -der Urliften Ein-
sprüche erhoben werden können.

Die Urliften sind nach dem unten folgenden Schema aufzustellen, jedoch hat die Ausfüllung
der Spalte 6- erst nach der Auslegung zu erfolgen, da an dieser Stelle namentlich die Bemerkungen
über das Vorhandensein an Ablehnungsgründen und eingegangene C-"insprüche zu machen sind.

In die Urliften sind nicht aufzunehmen:
1. Personen, welche nicht Deutsche sind.
S. Personen, welche die Befähigung zum Sehöffen bezw. Geschworenen in Folge strafgerichtlichen

Verurtheilung verloren haben.
3. Personen, gegen welche das Hauptverfahren wegen eines Verbrechens eröffnet ist, das die Ab-
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erkennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter
zur Folge haben könnte. ·

4. Personen, welche zur Zeit der Aufsiellung der Urlisten das 30. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben.

5. Personen, welche in Folge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen be-
schränkt sind.

6. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urlisten noch nicht zwei volle Jahre in der Ge-
, meinde wohnen. .

7. Reichsbeamte, welche jederzeit einstweilig in den Ruhestand versetzt werden können.
8. Staatsbeamte, welche aus Grund der Landesgesetze jederzeit einstweiiig in den Ruhestand ver-

setzi werden können.
9. Richterliche Beamte und Beamte der Staatsanwaltschaft.

10. Gerichtliche und polizeiliche Vollstreckungsbeamte.
11. Religionsdiener.
12. Volksschullehrer.
13. Dem activen Heere oder der Marine angehörige Militairpersonen.
14. Personen, welche für sich oder ihre Familien Ar7nenuntersiützungen aus öffentlichen Mitteln

empfangen oder in den drei letzten Jahren empfangen haben.
15. Personen, welche wegen körperlicher und geistiger Gebrechen zu dem Amte eines Schöffen refp.

Geschworenen nicht geeignet sind.
16. Dienstboten.

Bei Aufsiellung der vorjährigen Urlisten haben mehrfach die vorhandenen Bestimmungen
nicht genügende Beachtung gefunden. Jch erwarte daher bei Aufsiellung der diesjährigen Listen,
daß in denselben alle diejenigen Personen Aufnahme finden werden, denen keine der vorstehend
unter Nr. 1�16 genannten Gründe entgegenstehen. Amts-, Guts- und Gemeindevorsteher gehören
nicht zu den unter Nr. 10 genannten Vollstreckungsbeamten und sind daher in die bezüglichen Listen
ebenfalls aufzunehmen.

Personen, welche sich nach dem Ermessen der Guts- und Gemeinde-Vorstände nicht zu dem
Amte eines Schöffen oder Geschworenen eigenen, z. B. bei denjenigen, welche deutsch weder lesen
noch schreiben können u. s. w., sind in die Colonne ,,Bemerkungen« entsprechende Noiizen zu machen.
Die Entscheidung über die Qualifikation zu dem Schüssen- und Geschworenen-Amte steht lediglich
dem Ausschusse zu.

Schließlich bemerke ich, daß auch in dem Falle, wenn geeignete Personen nicht vorhanden sind, eine
Urliste aufgesiellt und nach erfolgter Auslegung mit der bezüglichen Bescheinigung versehen werden muß.

Nach Ablauf der einwöchentlichen Eins-pruchszeit sind die Urlisten mit den etwa eingegan-
genen Einsprüchen und zwar spätestens bis zum 1. September er. dem Königlichen Amtsgericht
hierselbst einzureichen. ·

U r l i ft e
der in der Gemeinde (dem Gutsbezirk) . . . . . . . . wohnhaften Personen, welche zu dem Amte
» eines Schöffen oder eines Geschworenen berufen werden können. ·

Nr.

Vor- und Zuuamen. Beruf. c Wohnort. Lebe"eeleee Bemerkungen.
(nach Jahren).

Lfde.

Daß die vorstehende Urliste
eine Woche lang und zwar in
der Zeit vom . . . . . . . . bis
ausschließlich . . . . . . . . . in

» der Gemeinde (im Gutsbezirk)
. . . . . . . . . . und zwar im
. . . . . . . . . z1« Jedertnanns
Einficht ausgelegen hat und daß
vorher der Zeitpunkt und der
Ort der Auslegung in ortsüb-
licher Weise bekannt gemacht

» worden ist, bescheinigt
.....,den.ten....18.

i Der Gemeinde- (Guts-) Vorstand.

NO» 202l Namslau, den 5. Juni 1896.
Die Liste der fiir die Aerztekammer wohlberechtigten Aerzte des Regierung«-ezirks Breslau

wird in den Tagen vom 15. bis 29. Juni er. im landräthlichen Bureau während« der Dienststunden
zur Einsicht öffentlich ausliegen.
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III« III! , Namslau, den S. Juni 1896.
Zur Verpachtung des Kernobstes auf der Oels�-Kreuzburg�er Chaussee von Station 52,0��

54,0 sowie auf der Strecke Giesdors-�Buchelsdorf, Buchelsdors-�Lorzendorf, Deutsch-Marchwitz�
Krickau und auf der Strecke vom Namslau�er Stadtpark bis an die Kaulwitz�er Mühle ist Termin aus

Sonnabend den 4. Juli 1896, Vormittag 9 Uhr,
im Gastwirth Schwuntek�schen Lokale in Böhmwitz anberaumt und werden Pachtlustige hiermit
eingeladen. An diesem Termine haben die Meiftbietenden die volle Pachtsumme zu zahlen.
US· 2C4l Nanislau, den 8. Juni 1896.

Die Guts- und Gemeinde-Vorstände des Kreises werden hierdurch aufgefordert, die Urlaubs-
Pässe von den iii ihrem Bezirke wohnhaften Rekruten einzuziehen und sofort � spätestens aber bis
Sonnabend den 13. d. Mts. � an das Königliche Melde-Amt hierselbst behufs Eintragung des
Negiments, für welches der betreffende Rekrut bestimmt ist, einzusenden.

Die Urlaubs-Pässe gehen den Rekruten nach Berichtigung direkt zu.

M- 265l Namslau, den 8. Juni 1896.
Jnfolge Ausbruchs der Rotblaufseucbe unter den Schiveinebestc«inden:

1 des
2 des
. Bauergutsbesitzers Andreas Sobeck in Wallendors,
. Stellenbesitzers Peter Kruber in Charlottenthal,

Z. des Bauers Kolodzey in Bachowitz,
4. des Bauers Piontek in Bachowitz,
Z. des Bauergutsbesitzers Adler in Noldciu,
6. des Halbbauers Johann Piontke in Schadegur,

» 7. des Stellenbesitzers Drewniok in Schadegur
sind auf Anordnung der zuständigen Ortspolizeibehörden die Gehöfte der vorgenannten Personen gesperrt.

Der Durchtrieb von Schweinen durch die Ortschaften Wallendorf, Charlottenthal, Bacho-
witz, Noldau und Schadegur wird, soweit das Treiben von Schweinen nicht bereits durch die Kreis-
Polizei-Verordnung vom 14. Juni 1892 (Kreisblatt S. 326) allgemein untersagt ist, also auch in
Heerden von weniger als 4 Stück, hierdurch ausdi«ücklich verboten.

Das Treiben von Schweinen über die Grenzen der Feldmarken der genannten Ortschaften
hinaus ist nicht gestattet.

Nach § 66 Ziffer 4 des Reichsviehseuchengesetzes wird derjenige, welcher den im Falle
einer Seuchengefahr polizeilich angeordneten Schutzmaßregeln zuwiderhandelt, mit Geldstrafe bis ·zu150 Mark oder mit »Hast bestraft, sofern nicht nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen eine
höhere Strafe vertritt ist.
NO- 260J D D D D- sNamslau, den 10. Juni 1896.

Für die hiesigen Magazine hat der Ankauf von frischem Heu begonnen.
Bei gehöriger T-&#39;rockenheit des Heues kann die Einlieferung unmittelbar von der Wiese

erfolgen.
NO 267i Namslau, den 10 Juni 1896.

Am 9. Juli er. wird der landarme Blinde Paul Piofke aus Panlsdorf aus der Blinden-
Unterrichtscinstalt in Breslau entlassen. Derselbe ist in dem Bürstenmachergewerbe ausgebildet
und ersuche ich die Guts- und Gemeindevorfteher der umliegenden Ortschaften für hinreichende und
passende Arbeitsaustrc"ige Seitens der Gemeindein"sassen an den p. Piofke nach Möglichkeit Sorge
zu tragen. ;
No. -sog)   D  H.in-suec:-u, den so. Mai 1896.

Die Gemeindevorfteher von
Dziedzitz, Grambschütz, Eckersdorf, Mülchen, Obischau, Panlsdorf, Proschau, Sande,
Schwirz und Wallendorf

und die Gntsvorsteher von
Belmsdorf, Klein-Butfchkau, Dammer, Droschkau, Eisdorf, Grambschütz, Jaeobsdorf, Kauk-
witz, Krickau, Lankau, Wind.-Marchwitz, Minkowsky, Sgorfellitz, Saabe, Städtel, Schwirz,
Klein-Hennersdorf, Sterzendorf, Wallendorf. ·

werden hierdurch unter Bezugnahme auf meine Kreisblattverfügung vom Z. Mai 1896 Stiick 19
No. 212 an die Einreichung der Nachweisungen bezw. Negativ-Anzeigen über Kreisforensen erinnert.
Sollen innerhalb 8 Tagen die vorgeniuinten Anzeigen nicht emgehen, erfolgt Abholnng durch
tostenpflichtigen Boten.
III« 209l " « Nanislau, den 4. Mai 1896.

-Nachstehend bringe ich die Jmpspläne für das diesjöhrige Jmpsgeschiift zur öffentlichen
Kenntniß und mache gleichzeitig auf § 14 und 15 des Jmpfgesetzes vom S. April 1874. (R.-Ges.-
Blatt 1874 S. 31) wiederholt mit dem Bemerken aufmerksam:
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I. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, welche den nach § 12 a. a. O. ihnen obliegenden
Nachweis, daß die Jmpfung ihrer Kinder und Pflegebefohlenen erfolgt oder aus einem gesetzlichen
Grunde unterblieben ist, zu führen unterlassen, mit einer Geldbuße bis zu 20 Mark.

2. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne geseh-
lichen Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Ge-stellung (§d5) entzogen geblieben sind, mit Geldbuße bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu drei
Ia en, Ung Z. Aerzte und Schulvorsteher, welche den durch §8 Abs. 2, §? und durch § 13 a. a. O.
ihnen auferlegten Verpflichtungen nicht nachkommen,- mit Geldbuße bis zu 100 Mark bestraft werden.

Die ftädtischen Polizei-Verwaltungen, Guts- und Gemeindevorsteher ersuche refp. veranlasse
ich, unter Hinweis auf § 20 des Jmpfregulatios vom 4. Januar 1875 (Auß. Beilage zu Nr. 9
des Amtsblattes pro 1875), die Eltern der Jmpflinge oder deren Stellvertreter zu den von den
Bezirks-Jmpfärzten angesetzten Jmpfterminen ungesäumt durch Circular oorzuladen und ihnen dabei
bemerklich zu machen, daß nach § 14 des Jmpfgesetzes vom 8. April 1874 Eltern, Pflegeeltern
und Vormiinder, deren Kinder oder Pflegebefohlenen ohne gefetzlichen Grund und trotz erfolgter
amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden Gestellung entzogen geblieben sind, mit
Geldstrafe bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen bestraft werden und daß nach § 22
des Jmpfregulativs die Vorgeladenen pünktlich zu erscheinen haben. Das Circular ist von den Vor-
geladenen zum Zeichen der Kenntnißnahme unterfchriftlich zu vollziehen und von den insinuirten
Beamten die richtige Jnstnuation am Schlusse zu bescheinigen.

Ferner mache ich auf die §§ 32, 33 und 34 des Jmpfregulativs noch besonders auf-
merksam, wonach:

a« die Gemeinde- bezw. die Gutsvorsteher und Polizeioerwalter in den Städten bei Qrdnun s-S
strafe verpflichtet sind, den öffentlichen Jmpf- und Nevisionsterminen persönlich beizuwohnen,
im Behinderungsfalle aber einen Schöffen bezw. den Beigeordneten oder einen Nathmann
mit der Stellvertretung zu beauftragen;

b. sie ebenso an diesen Terminen eine des Schreibens hinreichend kundige Person dem Bezirks-
arzte zur Seite zu stellen und mit der Führung der Listen während des Termins zu beauf-
tragen haben;

e. die Gemeinde- bezw. Gutsvorsteher und Polizei-Verwalter in den Städten oder deren Stell-
vertreter bei Ordnungsstrase gehalten sind, -

diejenigen Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne
gesetzlichen Grund und trog erfolgter amtlirher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr
folgenden Revision entzogen geblieben sind, am Schlusse des Termins zu notiren und
ungesäumt zur Bestrafung anzuzeigen, auch daß solches geschehen, in der Lifte zu be-
scheinigen. Die Duplikate der Jmnflisten sind im Termin ebenfalls zu berichtigen.

Jutpfplan pro 1896
umfassend die Ortschaften: Jacobsdorf, Altstadt, Saabe, Groß-Marchwitz, Grüneiche, Neu-Marchwitz,
Eisdorf, ElIguth, Deutsch-Marchwitz, Niefe, Wilkau, Damnig, Mülchen, Paulsdorf, Krickau, Jaucb-endorf,

Obischau, Windisch-Marchwitz, Minkowsky und Stadt Namslau.
Jmpfarzt: Königlicher Kreispht)sikus, Sanitätsraths Dr. Dirska in Namslau.

I » «» I -
« Die Besichti-

Die öffentliche Jmpfung und gnug der .
Bat . St d. G«"""str" D: . St d.Wiederimpfuug findet statt. um un e Und Wieder« « Um un e

geimpften
sindet statt:

F Bin der L I P
Jst der Schule zu Wilkau die Erst- Or »-» · .

impflinge und Schulkinder von Ober-
und Ni»eder-Wilkau . Wilkau 13. Juni 2 Uhr

G sth bsd d· Erst-JtiImdfi1in 3l1fädzäclItcEi)nderobbnZacobs-darf, åisdorf, Krickau, Paulsdorf, ,
Obischau und Jauchendorf . . Jacobsdorf II. Juni Z Uhr

d S l D ch-MJtbie årrstinF)1säliengTuund eägulking::hFc;: Deutsch- I »
Altstadt und Deutsch-Marchwitz . . Marchwitz 13. Juni F 4 Uhr
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, Gleichzeitig bringe ich die Verhaltungs-Vorschriften für die Angehörigen der Jmpflinge
behufs genauer Beachtung hierunter zum Abdruck.

Verhaltnngs-Vorschriften für die Angehörigen der JuIpflinge.
§ I. Aus einem Hause, in welchem ansteckende Krankheiten, wie Scharlach, Masern,

Diphtheritis, Croup, Keuchhusten, Fleektyphus, rosenartige Entzündungen oder die natü rlich en
P o cke n herrschen, dürfen die Jmpflinge zum allgemeinen Termine nicht gebracht werden.

§ 2. Die Kinder müssen zum Jmpftermine mit rein gewaschenem Körper und reinen
Kleidern gebracht werden.

§ Z. Auch nach dem Jmpfen ist möglichst große Reinhaltung des Jmpflings die wich-
tigste Pflicht.

§ 4. Wenn das tägliche Baden des Jmpflings nicht ausführbar ist, so versäume man
wenigstens die tägliche sorgfältige Abwaschung nicht.

§ 5. Die Nahrung des Kindes bleibe unverändert.
§ 6. Bei günstigem Wetter darf dasselbe ins Freie gebracht werden. Man vermeide im

.Dochsommer nur die heißesten Tagessiunden und die directe Sonnenhitze.
§ 7. Die JmPfstellen sind mit der größten Sorgfalt vor dem Aufreiben, 3erkratzen und

vor Besehmutzung zu bewahren. Die Hemdärmel müssen hinreichend weit sein, damit sie nicht durch
Scheuern die Jmpfstellen reizen.

§ 8. Nach der erfolgreichen Jmpfung zeigen sich vom vierten Tage ab kleine Bläschen,
welche sich in der Regel bis zum neunten Tage unter mäßigem Fieber vergrößern und zu erhabenen,
von einem rothen Entzündungshofe umgebenen Schutzpocken entwickeln. Dieselben enthalten eine
klare Flüssigkeit, welche sich vom achten Tage zu trüben beginnt. Vom zehnten bis zwölften Tage
beginnen die Pocken zu einem Schorfe einzutrocknen, der nach 3�4 Wochen von selbst abfällt.

Die Entnahme der Lymphe zum Zwecke weiterer Jmpfung ist schmerzlos und bringt dem
Kinde keinen Nachtheil. Wird sie unterlassen, so pflegen sich die Pocken von selbst zu öffnen.

§ 9. Bei regeltnäßigem Verlauf der Jmpspoeken ist ein Verband überflüssig, falls aber
in der nächsten Umgebung derselben eine starke, breite Röthe entstehen sollte, oder wenn die Pocken
sich öffnen, so bewickelt man den Oberarm mit einem in Baumöl getauchten oder noch besser mit
Vaseline bestrichenen kleinen Leinwandläppchen. «

Bei jeder erheblichen, nach der Jmpfung entstehenden Erkrankung ist ein Arzt zuzuziehen.
§ 10. An einem im Jmpftermine bekannt zu gebenden Tage erscheinen die Jmpflinge

zur Naehschau. Dieselben erhalten, wenn die Jmpfung Erfolg hatte, an diesem Tage den Jmpfschein.
Der letztere ist sorgfältig zu verwahren.
§ 11. Kann ein Kind am Tage der Nachschau wegen erheblicher Erkrankung, oder weil in

dem Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (§ 1), nicht in das Jmpflokal gebracht werden, so haben
die Eltern oder deren Vertreter dieses bis spätestens am Terminstage dem Jmpfarzte anzuzeigen.
No. 270I Namslau, den 4. Juni 1896.

Zum Vorstand des Gesammtarmenverbandes Vutschkau sind gewählt: «
1. der Gutsvorsteher, Rittmeifter a. D. von Mitschke-Collande in Groß-Butsehkau zum

Verbandsvorsteher,
2. der Gemeindevorsteher Speer in Butschkau zum stellvertretenden Vorsitzenden,
Z. die Stellenbesitzer Vogt und Kaboth in Vutsehkau zu Mitgliedern.

No. 271I Namslau, den 5. Juni 1896.
· Seitens des Herrn Ober-Präsidenten ist dem Vorstande des Schlesischen Herberge-Verbandes

die Genehmigung zur Abhaltung einer Hauscollecte bei den bemittelteren Haushaltungen des Kreises
Namslau im Monat August er. ertheilt worden.
III. 272I Namslau, den 9. Juni 1896.

Nachweis der im Monat Mai 1896 aus dem Kreiskrankenhaufe entlaffenen Personen.
I. Karl Pawelitz, Knecht aus Groß-Marchwitz, am 10. April er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Groß-

Marchwitz aufgenommen, am 5. Mai er. entlassen; 26 Verpflegungstage -Z. 40 Pfg., zusammen 10,40 Mk.
Verpflegungskosten.

O. Robert Ackermann, Knecht aus« Deutsch-Marchwitz, am 10. April er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes
Deutsch-Marchw1tz aufgenommen, am 5. Mai er. entlassen; 26 Verpflegungstage s« 40 Pfg., zusammen
10 40 Mk Verpfl un skosten, . « eg .B. gohann Matschulla, lgnecht aus Schmograu, am II. April er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes

chmograu aufgenommen, am 5. Mai er. entlassen; 25 Verpflegungstage a 40 Pfg., zusammen 10 Mk.
Verpflegungskoften.

I. Andreas Pietrek, Knecht·aus Proschau, am 11. April er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Proschau
fgenommen, am 5.Ma1 er. entlassen; 25 Verpflegungstage a 40 Pfg., zusammen 10 Mk. Berpflegungskosten.

Z. A olf Rok1tta, Knecht aus Strehlnz I, am 13.« April er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Strehlitz l

« aufl?enom13en, an; 5.ä)kl;1e1·kr;:ientlasssenVerpfleguxtgsttfage or 402?fÆpzå1Eammen i;,22(l) Hält. V;rgfleBungskgstett-;. ··o anna enner , r te n au ein- enner o , am . er. an n ag e om n umFle.nZZennersdorf ausg:nommen, am 2. Mai er. entlassen; 8 erpflegungstage s« 40 Pfg., zusammen
8,20 k. Verpflegungs sten.
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7. Paul Schierbok, Schulkind aus Giesdors, am 27. April er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Giesdorfaufgenommen, am 11. Mai er. entlassen; 15 Verpflegung»stage å«40 Psg., zusammen 6 Mk. Verpflegunåskos·ten.
8. Johann Fronzek, Kuhmann aus Giesdorf, am 29. April er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes iesdorf

aufgenommen, am 6. Mai er. entlassen; 8 Berpflegungstage å. 40 Pfg., zusammen 3,20 Mk. Verpflegungskosten.
9. Karl Jörchel, Jnvalide aus Wallendorf, am D. Mai er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Wallendorf

ausgenommen, am 3. Mai er. gestorben, 2 Verpflegungstage z« 40 Pfg» zusammen 80 Pfg. Verpflegungs-
kosten, Beerdigungskosten 11,50 Mk» zusammen 12,30 Mk. ·

10. Pauline Sroka, Schulkind aus Grambschütz, am 4. Mai er. aus Antrag des Ortsarmenverbandes
Granibschiitz aufgenommen, am 22. Mai er. entlassen; 19 Berpflegungstage å. 40 Psg., zusammen 7,60 Mk«
Verpfle ungskoften.U. Anna sglose, Magd aus Buchelsdorf, am 5. Mai er. aus Antrag des Ortsarmenverbandes Buchelsdorfaufgenommen, am 23. Mai er. entlassen; 19 Verpflegungstage o« 40 Pfg., zusammen 7,60 Mk. Ver-
pfl ungsko ten.12. M:gia Freitag- Magd aus Windisch-Marehwitz, am 6. Mai er. auf Antrag des OrtsarmenverbandesWindisch-Marchwitz aufgenommen, am 16. Mai er. entlassen; 11 Verpflegungstage D« 40 Pfg., zusammen
4,40 Mk. Verpflegungs often.

13. Maria Schwarz, Magd aus· Eckersdorf, am 12. Mai er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Eckersdors
aufgenommen, am 23. Mai er. entlassen; 12 Verpflegungstage o. 40 Pfg., zusammen 4,80 NR. Ver-
pflegungskosten.

14. Auguste Schikora, Magd aus Altstadt, am 18. Mai er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes AltstadtaHfgenorg;iiän, am 30. Mai er. entlassen; 18 Verpflegungstage H. 40 Pfg., zusammen 5,20 Mk. Ver-
p egung o en.

15. Susanna Sobisch, Arbeiterin aus Böhmwitz, am 19. Mai er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes
Lankau ausgenommen, am 23. Mai er. entlassen; 5 Verpfleguiigstage å. 40 Pfg., zusammen 2 NR.
Verpflegungskosten. · ·

IS. Johann Schwitalla, Knecht aus Groß-Marchi»vitz, am 10. April er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes
Groß-Marchwitz aiifgenommen, am 22. April er. entlassen; 13 Verpflegungstage å· 40 Pfg., zusammen
5,20 Mk. Verpfle ung,skosten. · » » .Die vo"rstegen berechneten Kosten find b esti nimt bis zum 25. d. Mts. an die hiesige

Kreiscommunalkasse, Pahnhofftraße No. 8, abzufiihren.· Eine be ondere Mahnung erfolgt nicht,
es werden vielmehr die riickftandigen Kosten durch den Gerichtsvollzieher beige-
trieb e n w erd c n , tvodurch den Sänmigen nicht unerhebliche Kosten entstehen.

Der Königliche Landrath und Vorsitzende des Kreis-Ausschnsses.
Willen.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden. I
Die Kreis-Sparkasse für den Namslau�er Kreis in Namslau, Bahnhofstraße

No. 8, ist jeden Wochentag von 8 bis 1 Uhr und von 3�4 Uhr geöffnet.
Dieselbe verzinst Spareinlagen mit 3 »so· und gewährt Hypotheken-Darlehne je nach
der Lage des Geldmarktes und der Höhe und Sicherheit zu 3«X4 bis 4V2 »so- sowie Amor-
tisations-Hypothen-Darlehne zu 3«!4 bis 4V2 »so Zinsen und Tilgungungsraten von V- U»
an bis zu unbegrenzter Höhe nach Vereinbarung und Darlehen gegen Wechsel, Hand-
und Schuldscl)eine.

Darlehnsanträge werden in der Kreis-Sparkasse angenommen. Für die Sicher-
heit der Spareinlagen hattet der Kreisverba·nd mit seinem Vermögen.

Dem Rendanten der Kreis-Sparkasse, auch den Sparkassen-Rezeptoren ist zur
peinlichen Pflicht gemacht, über die Person der Sparer und deren E-inlagen sowohl gegen
dritte Personen, als auch gegen die Steuerveranlagungsbehörden, welchen nach § sub
des Einkommensteuergesetzes vom 24. Juni 1891 die Einsicht der Bücher und Arten te.
der Kreis-Sparkasse nicht gestattet ist, unbedingt-es Stillschweigen zu Tbeobachten.

Namslau, den 4. März 1895. . ,
Der Vorfit3ende des Kuratoriums der Kreis-Sparkasse. Willert.

St.eckbrie ernng.
Der hinter dem Stellmacher Gottlieb K s Buchelsdorf, Kreis Namslau, am

17. Februar 1896 diesseits erlassene Steckbrief wi u-rch erneuert. �� 1I1. J. 111J96.
Oele, den 3. Juni 1896. Der Erste Staatsanwalt.

Hi
O)

non
IT«V« «
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S

Der Austrieb und das Anfahren von Schweinen, sowie jeder Handel mit denselben auf dem
am 17. Juni er. hierselbst stattfindeiiden Viehmarkte wird hiermit untersagt und dieses Verbot auch
auf die der Stadt Ohlau am nächsten lie.genden Ortschaften Baumgartcn, Stannoivitz, -Geh, Rosen-
hain, Ottag und Berge! ausgedehnt.

Oh"lau, den» 3. Juni 1896.
Der Königliche Landrat"h. gez. von Puttkanier.
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Zu dem am 16. Juni er. in Juliusburg stattsindenden Viehmarkte unterfoge ich hiermit

den Auftrieb und jeden Handel mit Schweinen. «
Oels, den 2. Juni l896.

Der Königliche Landrath. J. V.: gez. Raube, Königlicher Kreis-Secretär. Kanzleirath.
Die Schadensälle, von denen � zumeisi in Folge Rothlaufs � eine große Zahl der vom

Vorstand des Hauptverbondes der landwirthschaftlichen Locolvereine Schlesiens verwalteten Eberstationen
in letzter Zeit betroffen worden ist, haben der Ebervers1cherungskasse des Hauptverbandes so schwere
Verluste zugefügt, daß ihr Bestand, der sich bei den unverhältnißmäßig niedrigen Versicherungsprämien
� 5«7o des Werthes der Eber � ohnedies nur auf sehr bescheidener Höhe zu halten vermag,
zur Deckung der zu leistenden Entschädigungen nicht ausgereicht hat. Um dem für die Zukunft thunlichst
vorzubeugen, hat der Vorstand des Hauvtverbandes, gleichzeitig in der Erwägung, daß weder eine
Erhöhung der Versicherungsprämie noch auch die Ausschreibung von Nachschüsfen, wie sie nach § X
des Eber-Versicherungsstatuts zulässig ist, nicht zweckmäßig sein möchte, sich entfchlossen, die von ihm
zur Errichtung von Eberstationen zu gewährenden zinsfreien Dahrlehne fortan auf höchstens je 150 Mk.
zu bemessen. Der Vorstand des Hauptverbandes giebt sich hierbei der Hoffnung hin, daß diese
Maßnahme der Besetzung der Eberstationen mit wirklich guten, zvchttauglichen Ebern kein Hinderniß
bereiten, daß vielmehr auf die Erfüllung dieser für eine gedeihliche Wirksamkeit jener Nationen wich-
tigsten Bedingung im Jnteresse der Förderung unserer heimischen Schweinezucht seitens der betheiligten
landwirthschaftlichen Vereine, wenn erforderlich auch unter Aufwendung eigener Mittel, nach wie vor
stets Bedacht genommen werden wird.

Breslau, den 6. Juni 1896.
Der Vorstand des Hauptverbandes der landwirthschaftlichen Localvereine Schlesiens.

K. Rieger, Vorsitzender. Scheffler, Gefchäftsführer.

S t a t U t
für den Gefammt-Armen-Verband zu Butschkau.

Von der Gemeinde Butschkau und dem Gutsbezirke Groß-Butfchkau wird auf Grund des
Titels IV § 128 der Landgemeinde-Ordnung vom Z. Juli 1891 folgendes Verbandsstatut vereinbart:

§ 1.
Die Gemeinde Butschkau und der Gutsbezirk Groß-Butschkau bilden zusammen einen ein-

heitlichen Ortsarmenverband (Gefammtarmenverband) behufs Wahrnehmung der Fürsorge für die
öffentliche Armenpflege im Sinne des § 12 des Gesetzes vom 8. März 1871 (G.-S. S. Nr. 103 ff.)
mit dem Sitze der Verwaltung in Butschkau. §

"2.
Der Verbands-Ausschuß, welcher den Namen »Vertretung des Gefammtarmenverbandes«

führt, besteht aus drei Abgeordneten der Gemeinde Butfchkau und dem Besitzer des Gutsbezirks
Groß-Butschkau, bezw. dessen gehörig bestellten Stellvertreter. Die Vertreter der Gemeinde führen
ein Jeder eine Stimme, der Besitzer des Gutsbezirks dagegen zwei Stimmen.

§ Z.
Abgeordnete der Gemeinde sind:

a) der Gemeindevorsteher,
b) zwei von der Gemeindevertretung auf 6 Jahre zu wählende Personen.

Wählbar ist jedes zur Uebernahme des Amtes als Gemeindeverordneter befähigte Gemeinde-
mitglied. Die Ausfcheidenden bleiben bis zum Eintritt der Neugewählten in Thätigkeit.» Der
Auftrag erlischt, wenn die Bedingungen der Wählbarkeit nicht mehr vorhanden sind.

4.Die Vertretung des GefammtarmenveFbandes wählt einen Verbandsoorsteher aus ihrer
Mitte. Verbandsoorsteher können nur solche Personen sein, bei denen die Voraussetzungen zur Ueber-
nahme des Amtes als Gemeinde- oder Gutsvorsteher vorliegen. Die Wahl des Verbandsvorstehers
bedarf, wenn der Gewählte nicht zugleich Gemeinde-, Guts- oder Amtsvorsteher ist, der Bestätigung
durch den Landrath unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des § 84 der L.-G.-O.
Wird gegen die Gültigkeit der Wahl eines Verbandsvorstehers oder Stellvertreters, welcher einer
besonderen Bestätigung nicht bedarf, Einspruch erhoben, so entscheidet hierüber die Versammlung
der Verbandsmitglieder. Gegen den Beschluß findet die Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt.

Dem Verbandsoorsteher kann eine DienstUnkosten-Entschädigung gewährt werden.
§ 5

Die Vertretung des Gefammtarmenverbandes versammelt sich unter dem Vorsitz des Ver-
bandsvorstehers in dem von ihr zu bestimmenden Lokale innerhalb des Verbandsbezirks, so oft sie
vom Verbandsoorsteher dazu berufen wird. Der Letztere ist zur Berufung verpflichtet, wenn dies
Pan tMi:gtl,tedern, welche den vierten Theil der Stimmen vertreten, unter Angabe des Zweckes ver·
ang w r .

Nebsth2 Bei-lagen. - -
T«



1. Beilage zu Nr. 24 des ,,Namslauer Kreisblattes.«
Donnerstag, den It. Juni 1896.

Die Vertretung des Gesammtarmenverbandes beschließt nach Stimmenmehrheit, bei Stimmen-
gleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Zur Fassung gültiger Beschlüsse bedarf
es der Anwesenheit fo vieler Mitglieder, daß wenigstens die Hälfte der Stimmen der Verbands-
mitglieder vertreten ist. Bei Wahlen finden di? SåZestimmungen des § 76 L.-G.-O. Anwendung.

Der Vertretung des Gesammtarmenverbandes stehen in Beziehung auf die Verwaltung
der gemeinsamen Armenpflege die Rechte der Gemeindeversammlung (Gemeinde-Vertretung), dem.
Verbandsvors·teher aber die Rechte des Gemeindevorftehers zu. Der Verbandsvorstc-her bringt die
Befchliisse zur Ausführung und führt unter seiner Unterschrift die laufende Eorrespondenz. Zu Ur-
kunden, durch welche der Verband rechtliche Verpflichtung übernimmt, desgleichen zu Vollmachten,
ist die Unterschrift des Verbandsvorstehers und eines vom Verbands-Ausschuß bestimmten zweiten

Mitgliedes erforderlich. §7. -
Jnsoweit die Einnahmen aus Armengesällen oder Armensonds zur Deckung der Kosten der

gemeinsamen Armenpflege nicht ausreichen, werden die Ausgaben auf die zum Verbande gehörige«
Gemeinde und den Gutsbezirk unter Zugrundlegung der»im Gemeindebezirke und dem Gutsbezirke»
zu entrichtenden direkten Staaissteueru unter Mitberiicksichtigung der nach Maßgabe des Gesetzes vom
27. Juli 1885 fingirt zu ver-.1nl-.1genden Stett-:rsätze der im § 5 a. a. O. bezeichneten Perfonen-
gesammtheiten juristischen und pl3ysifchen Personen, sowie der nach § 74 des Elnkommensteuergesetzes
vom 24. Juni 1891 fingirt zu veraulagenden Steucrbeträge der Personen mit nicht mehr als 900
Mark Einkommen von dem Verbandsvorsteher vertheilt. Das Einkommen, welches von außerhalb
beiegenen Grundbesitz oder betriebenen Ge1verbe§»fließi, ist hierbei außer Ansatz zu lassen.

8.
Die in Gemäßheit des § 7 festgestellteu Antheile der Gemeinde werden innerhalb der

letzteren nach Maßgabe der Gemeindeabgahen-Verfassung von der Gemeindebehörde vertheilt. Hin-
sichtlich des auf den Gutsbezirk fallenden Antheils kommt der § 8 des Gesetzes vom 8. März 1871
zur Anwendung.

§ 9.
Die veranlagten Beträge sind zu den von dem Verbandsausschusse fesizusetzenden Terminen

an die Kasse des Verbandes abzusühren. Auf Beschwerden und Einsprüch»e, betreffend a) das Recht
zur Mitbenutzung der öffentlichen Einrichtungen und Anstalten des Verbandes, b) die Heranziehung
der einzelnen Gemeinden und selbftständigen· Gutsbezirke zu den Beiträgen für Armenverbandszwecke,.
beschließt der Verbandsvorsteher.

Gegen den Beschluß steht dem Kläger das Verwaltungsstreitverfahren in Gemäßheit der§§ «9 und 38 der L.-G.-O. offen. S « «
»» 10.

Dieses Statut tritt am 1. April 1896 in Kraft. Dasselbe ist durch das Regierungs-
Amtsblatt und das Kreisblatt zur öffentlichen genntniß zu bringen.

11.
Ueber Abänderungen dieses Statuts beschließt der Verbands-Ausfchuß. Die Befchliisse be-

dürfen der Bestätigung des Kreis-Auschusses.
Vereinbart und vollzogen

Butfchkau, den 13. Februar 1896.
Für die Gemeinde:

Heinrich Vogt. Franz Kruber. Johann Nowak.
Für den Gutsbezirk:

A d a m i e tz , Gutsvorsteher-Stellvertreter.

Vorstehendes Statut wird hiermit gemäß §·131 der Landgemeindeordnung vom Z. Juli 1891
genehmigt. «

Namslau, den 11. März 1896. - -
(L. S.) Der Kreis-Ausschuß. Willert.

Bekauntmachung.
Der kirchliche Etat pro 1896j97 (§ 31 No. 9 K.-G.-S.-O.) fowie die kirchlichen Steuerliften

pro 1896j97 (Ministerial-Erlaß vom -15 Januar 1881) sind vom- 9.�23. d. M. in der Rendantur
der evangelischen Kirch-Kasse zur Einsicht öffentlich ausgelegt. » »

Namslau- den 8. Juni 1896- Der eoang. Generatio-Æn:tiienraili.
NItkda1cy, Vorsitzenden
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Nirhtamtlicher Theil.

E F Z-«-·,i--«-«. E a
Z)�as»-f- »Im! 7JHc-i25«e!- Xexes-ia·J«?k »

Mr- »-«! 7e--M-J« Ja» M-lche-,--·e--e-».
?a»!-so!e alle-« ils-!aa.5«äa-se-» IX«-!-i,»az««e-se. .7Æ.s«!e«jZ-e-«e- .-

« «Fa»,»a-r.5-F«-·»!a;s«»»y. X«-»)a«s·jl-»-ej Ja» D»-le-He» Je»-
c-N-«(-Je-s.5«!e!!»»y. X(-,r-«-le-te» - N--irr«-·!e!e!»·a. «

«Fa»!a-sie ««-a! il»-Wie-·!-fass-·« .-Of«-25«J«�ek«-F-»»y alle- -·« as«
» G -Fa»-ijäsc-S Je-Haken«-E» X-.s«e-ia·J"!e-. S

As.  D . « -. H»

Kuskhenvcrlanf.
Am Dienstag den 16. Juni, nachinittags 3 Uhr,
werde ich die  ·UUd SllUckkikfchc!t auf den hiesigen Kreis- und P"rovinzialchausseen
in meinem Gefchäftszimmer hierselbst öffentlich und meiftbietend gegen sofortige Baarzahlung verkaufen.

Groß-Wartenberg, den 16. Juni 1896. Yes Kreis-MaUm9ja9V·
lIekkmaIttt.

Der hierorts bestehende R

Himmenauer Z)arceHn5kaffenverein
eingetragene- Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht

macht hierdurch bekannt, daß Spackasscneinlagen zu 3«J2 »Ja von Nichtmitgliedern in jeder Höhe
von dem genannten Verein angenommen werden.

Nähere Auskunft ertheilt der Vorstand des Vereins.
Sim m enau , den 4. Juni 1896. - Der Vorstand.

Bilanz am 3l. December 1895. .
A(-t;iv-I. PaSsiva.

Z

1.Kassenbeftand . . . . . 678,13 M. I. Einlagen . . . . . . 170,-� .
2. Darlehn bei den Mitgliedern 18431,� ,, 2. Mitglieder-Antheile . . . 270,�
B. Gefchäft·3antheil bei der Ver- 3. Verband-3kassen-Vorfchr1ß . . 19505,80 ,

bandskasse . . . . . . 1000,� ,, 4. Reservefonds . . . . . 36,07 ,,
5. Gewinn pro 1895 . . . . 127,26 ,,

H Z

Summa 20109,13 M» Summa 20109,13 M.
Mitgliederzngang pro 1895: O; Abgang: 0; Mitgliederbestand: 27.

·g:3uri)elgdorf�er Yarkeljnsliassen-·3Beretn
eingeiragene Genossenschaft mit un6efcHränkier «.F1zaftpfl«icHt.

Der Vorstand. «
G-01·zz-zu. Koch. 1ililI01o«i. I(0pl1n. Pam1tnlln.
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6esohwot-even-Verein zu ·l�rebnitz.
Sonnabend den 13. Juni l896 Abends 7 Uhr

aus;-,er0rdentc. Generalversammlung
un Bote( ,,zmn Æron1ntnzen« zu Technik.

Tagesordnung:
Beschlußsassung wegen Erhebung eines außerordentlichen Beitragee zur Deckung der Ausgaben an

Tagegeldctn pro 1896 event. Auflösung des Vereins.
Der Vorstand.

A. lJhet-, Vorsitzender.

YreuZenciorjs�er Z·5arIeItn-zltnsJsen-iBerein
eingetragcne Genossenschaft mit nnbeschriinkter Haftpflicht.

Bilanz am 31. December 1895.
A(-tive.

1. Kassenbestand am Ende d:e
Jahres 1895 . . . . . 2083,90 M.
Guthaben in laufender Rech-
au«g . . . . . . . . 1000,- ,,
Außenstehende Datlehen . . J5864»·� ,,
Zurückzuerstattende Gerichto-
k . . . . . . . . 510often - «

5. Reste von sonstigen Einnahmen 106,99 ,,
6. Werth der Mobilien . . . 214,� »

L.

3s
4.

Summa, 19273,99 M» Summe« 19273,99 M.

Passiv-I.
1. Guthaben in laufender Rech-

nung . . . . · . . . 2374,50 M.
2. Sparkassengelder . . . . 16186,96 ,,
Z. Geschäfi·3-Antheile der Mit-

glieder . . . . . . . 670,-� ,,
4. Gewinn im laufenden Ge-

schäftsjahre . . . . . . 42,53 ,,

Mitgliederzahl am Ende des Vorjahre«;-: 66; aufgenommen pro 1895: 6; ausgeschi-.-den pro
« 1895: 5; Mitgliederzahl Ende 1895: 67.

. Der Vereins-Vorstand.
g Richter. Ubert Böhm. Pi0ntelc. Johann Panne1·1. Thomas I(op1ca.

iJ0lllllJl1s-Eil1Iiislll1L.
Die am l. Juli er. za«hlharen (J0up0ns

Sä1nmtlieher Werthpapiere löse ich bereits
vom 15. (1. Mts. ab ein.

Auf tntslii,n(1is(-sie Währung lau-
tende 0oupons verwerthe ich zu destmög-
lieben 0oursen.

II. Kehricht-
Jch mache hierdurch bekannt,

daß ich mein Geschäft aufgebe nnd
daß Alle, die an mich noch eine
Forderung haben, sich binnen 14

agen an mich wenden wollen,
jedoch. auch alle Diejenigen, die
an mich noch zu zahlen haben,
fkch auch in 14 Tagen einfinden
möchten.

it. Fuhrmann,
Biickermeifter, Noldau.

lJI1litimokt·r than 17. Juni- 1396

Viehmarkt
is» 0hlau.

Der Auftrieb von Schweinen ist ver-
boten.

Duchps1ppe-

Theer,
Cement,

alte H0rten "g1Tägec
-hat stets am L:ger

-J. Je--«-es-.
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ge chieden.
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des Jahres sind 1 GenosseIm Laufe

««-Wams«-lauer ·«-.;L1ocläerei
Eingetragene (Henofsenschaft mit unbesa)rånktet ;3aftpfkia)t.
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Der Vorstand.
Don« «4(-loee«ma-me 1..1-««-«-s Be«-«-eeloe..!7�e(Z0s« von- sI)-«-Yes.

Der Anfsichtsrath.
USE« Bs«e8seø«.«4. .-kleloeø«mcmn-.A-1IoJJ-�e-on B-e4.58e.von- W-Ascesi.

H« Täglich ··I
(i�c(-it-0-ones

lI. l(oscl1IsFE"t«F«i1out1itokt-i.
OOOOOOOOOOO«OO-OOOOOOOOOO

8tkoMOüte
für Z)amen und ZCTäöchen

garnirt n. nngarniri.

Strohhiite
für Herren u. Knaben.

Enorm billig.
Große Auswahl.

II. l«iolIekI11aua&#39;s Nacl1t1g.
II. Iarsohaaek

Namslatt.

g)peciaciläl: Yamenputz.
;00000O.000-00000000o;o00

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

O
O
O

O
O

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

O
I

OO"OO·O:OO«OOOOOOOOOOOO0.000

E I. l.is3II·zk1aat1a�s NaoIIl1g.»
R. Warsol1aI1o1«

Namslau
empfiehlt den geehrten Kunden von Sta
und Land

m großer Auswahl
« zu enorm billigen Preisen:
: Damen-Blonfen von 1,25 M. an
- Kinderkleidchen ,, 0,80
O weißeHerren-n.Damen-
9 Hemden von 0,90 ,,
J Gardinen meter von 0,30 ,,
« Corfettes von 0,75 ,,
D «-Sonnen· nnd Regen-
: fchivuIe von 1,20 ,, ,,
« Eint schwarze Damen-
« ftrümpfe von 0,45 »
O sowie sämmtliche Artikel in
- Wäsche für Werken ums Damen.

Cravatten, Handschuhe, Tricotagen,
Strümpfe.

name billig. Gaum billig.
OOOOOOOOOOO«OOOOOOO»OOOO

OOOOOOOOOOO

I«esp-

Z

TT
TTBR

OOOOOOOO

O

O
O

OOOOOOOOOOOOO
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-« Hierdurch die ergebene Anzeige, daß mein Werkführer

Herr J is-t1tIs(3lI0»WsII3s aus NäMsIäll

Fabrik landwirthschaftlikher Maschinen
in meinem Namen bis auf Weiteres fortführen wird, und bitte ich die verehrten Herr-
fchaften und Rustikalen, das mir bisher geschenkte Vertrauen auch fernerhin meinem
Werkführer schenken wollen.zu

Herr ·Jan11seh0wsky giebt das Verfprechen, alle in das Fach fchlagende
Arbeiten sauber und prompt auszuführen.

Hochachtungsvoll

Alb(-I-I Bolze
vorm. Theod0r Müller G (J0.,

·MaMinenI«ak)rikr in XIam8kau. »«
l)ie am l. Juli er. fälligen

Zinseoupens liise ich vom l5.
il. M. ab ohne jeden Abzug ein.

s. Bielsehowsky,
BanlcgeseI1äf�t. s

F Lo.-sc IF
in 1I4 und II« Abschnitten

zur am 2. Juli d. Js. bcginnenden

YiY»55»!s»L»l!å Pl&#39;. l(lilssl3ll-I-llillZl&#39;il?«
0tt0 Fa-Hin,

� Königlicher -LLtterie-Einnehm:-er.»�-;- . Im ·

Tit.-h1arel1witz�cr Juni
trockenes, Tini gesetztes

kiesecnes Sto(khol
» zum Verkauf. E

g1hicisal?peter
hat noch billigft abzugeben

C. sel10entel(1,
Kreuzburg OjS.

I70t·2ii3l. g0laget«l;e rette,
von Producenten direct bez0gene»

Rhein-, Rath-, Hasel-
Weine,

Deutsche s0haumWeine
· von 2 Mark an,

I-�t·anzösisene seete,
sämmtliche

Medicina!-Weine,
Pein ge2el1t«t9 alte

llngarweine,
Selbst; imp0t-l;ikt;0

(laut 0rigina1�Factura)

pokus-ein, sl1ert-J-,
Macleira,

sum, Ame Gegner)I
empfehle hiermit ergebenst.

Proben in un(1 ausser dem lluuSe
stets zur Verfügung.

II. Mcchmann,
Wein-Handlung.
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Ins·

i echt mit

istHa lIi0slnn

IJlll1Ili!l�i1�lllIiill

svI1iinl1altsmittal
net tut«

Maus.

, M« "·g »"5;»!«»«-»

Täglich frisch!
GeI«2ock1ten cs.roi�1-en 8J"1inIYm1,
Mienen- u. po!"n· Mürftck1en,

jeden Dienstag

Bratwurst,
jeden Mittivoch

Semmelwurft,
ff» KUlbUfsc, warm u. kalt,

ä Pfund 50 «Pf.,
sowie alle Sorte-n

femen Auffcl1mtt
empfiehlt

lIi(3lI. Weber,
Krakauerftraße 8.

eime,strejohkertjge
0eliakhoa,
I7!«s«.s«««!e-»Ja(-se,
schnell tr0cl(nend und

da-uer11att,

F S «- » Z 8 « ,

I�(--spie-sc«-Z-så�I,
LF««0no(5-«,
III-wes

e1npiieh1t die

G·9-«-»Und- D-0qe-He
und 1!liaeralwnsse1«kat)kj11

0scar Time.

Lupine,
S-cradella

iu keimfähigster Waare
empfiehlt preismäßig

l1ucl0111I1 K!-iot1lok.
Pktt11a sxJl1wgtt1·s-llakmo.

Rings-0akmg,
sgt»»l1t1ge,
wmss8n u. schwarzen
Flusses, ·
Wu:«sts1181le

o ritt btllIqst» Affe . . ..-
-I. -Its-next-.

II

II

I!

-Zkifenpul1Ii«r, des;-«. -...s.,-z-i-,-
nete Wirksamkeit chon vielfach erprobt,

Tlerpentii1-«Zaimiatiseije,
U garantirt chlorfrei,
Engl. IM1asrt1rr1J11all,
(!1reme-Stärke,
Wlan3I1ärlIe,
I1H1ark�g W!-JppelI1jirlsie

empfiehlt

Wal(iemat« Ilolimann,
Drogen- E Colonialwaarenhandlung.



2. Beilage zu Nr. 24 des ,,RamskaUer Kreisblattes.«
· Donnerstag, den 11. Juni l896.

- , --� - »� j-�--- -. --- .. -jj� ---- «�.1. -

Jch erlaubc mir mein neu errichteteg J« Unterzeichneter empfiehlt fein großes
Lager von

H--j.j------� »- -

l
H
J
!
!

(�.

Yk0H1YS«2U-G·2H1äIZt Buhlen, Brettern,
i El Je Ei b � d b"ttunmetx;1iil)tfi«:g)ele11äufp;"1å:ierung zu ringen un : e U.

-I. scl1asc·-h, W« m 0»lls,U L«".«Se"- T
Klofterstra·f;e N-«-.»  -eine Treppe.

.i» sog-kllu(xet unter dem k1·oteeto1·q.to Co
I königl. Italien. Regierung. «. I1 --

LIsz1�1lO Gl01«itI, weiss oder roth 60 Pf» II»-(3q, It·zIiq, «
»! weiss oder »toth 90 III, Vm0 da, Pgst0 No, 1» 3» 4

Mk. 1.05 bis Mk. 1.o5, Castel 00logna. ca-Ste11i »
» Romo«11i,Ve1-month und 1IIo«rso,la. Mk. 1.90, Perle« HF» ·siCjliA-US Mk. 2.- per Flasche. «

(B«-I Ab11811me von IS FIiIse12en Raben-) «« H
Zu be-ie11en bei

R. YVeelIY»1aon.
K« IKtI0a-I-9s(eI1(d H

(!Ervsen-, Krebs-,
sensct1u1onz-Znppen

I&#39; in Tafeln, J
sowie

. lM,. one ei c

Obst)

empfiehlt

cU

empfiehlt

sowie starke

Reigen und SJJeiklJen.
M c-N«-Fz?)7«»,

Dammratschhammek, Post Kgl. Dombrowka.

Fiil� liEUlll1L W «l�kl1l1l(sl1lIlll!
versend. Anweisung nach 20jähriger appro-
birter Methode zur sofortigen radikalen Be-
seitigung, mit.- and) ohne Vorwissen, zu voll-
ziehen, MPO" keine Beruf·Sstörung, I
Briefen sind 50 Pfg. in Briefmarken bei-

zufügen. Man adreffire: ,,Privat-Anstalt Villa
christina bei säokingon, Baden«

·z;LIatjesHeringe,
iIcUc

ZiIacia -«,S�k"Rrt0ffecn
Paul Koschwitz.

II« Die besten T
lk0skliis.ll00s,
nach den neuesten Erfindungen gekostet,

empfiehlt das Pfund von 1,30--2,20 M.

0tto l-�altin,
Wilhelmftr. Z.

Roggenlangstroh

EansefedernFet«.sch«..ecke..de sind abzugeben in der
gl. BisqUits llaausowsky-Mühle

(oUOSs) - » � g bei Haksan. -
B· K0s0hwjtz9 300«zPdalervesinkb sank Li;ichere Hypotye·E» » zu rg e on wem, zu er

CvUdttpket. fragen in der Exped. d. Bl.
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xiorødorser Ypfelmein
(sehr erfriscYend)

M-I-II Moor-.-se.
· Maschinenstroh
at noch abzugeben

EröHte5 «,ikager von

Nähmaskhinen
nnd Mi1masti1ineulIkIjandtlikilcn,

Nähniafchinen schon von 45 Mark an,
empfiehlt

sah. selIezal:a«
Schleifer und Mechaniker. H

Zum Antritt für I. Juli suche einen kräf-
tigen, ordentlichen ·

jungen Mann
als Haushälter. H· K.-aber»

Ein ordeutlicher, kräftiger 4

Haus-hälter
kann sich bald melden.

J. -Ja-nietz.

Jch iuche zum baldigen Antritt

einen Knaben
als Lehrling. «

Otto EuØo8oh,
Colonialwaarenl)andluug. Klosterstrafze.

Einen Lehrling H
zum baldigen Antritt sucht«

E. II4-Fels-us-en.

"-"I U - - - - -
sowie staailicher und städtiicher
»» Krankenanstalten, empfiehlt

c0iidlAc
-is zu «-i. 2.�· pk. F«

-I·-F «, » 2.50 » »
-it-i--L » ,, 3.�- » »

» »  »»»
Die Analvie des vereid(-ten Chem1kerZ

lautet: Der Cognac ist ähnlich zufam-
rnengesetzt wie die «·-einen französ3schen
Cognnc�E- nnd ist :«en(-ihr vom du-11s1fcl)"1I
Stand-Untat-e aus al-Z :k-In :«: tecta.-isten.

Alleinige Niederlage für Nansslan
(Verkauf in V: u. V2 .Flafchen)

bei Hm» Las. I-free-et(-vie.

Angemessene Belohnung
erhält der Wiederbringer eines am 6. d. Mts.
abhanden gekommenen jungen, schwarz-icheckigen

HagdHunde5,
derselbe hört auf den Namen ,,Tren.«

Vor Ankanf wird gewarnt.

Fötsterci s(·-ha(1egI:u-
bei Reichthal.

Eine Viehschleußerin
bei hohem Gehalt sucht zum I. Juli

vom. Pola.-Fürbit-
. bei-Kis!,xs.tftadt«

Einen »«,Tiaufliurfci)en
sucht per l. Juli

V . Zur-1»w ski,
Namslan.

tm Mieter Walde
H- t--i Wiuvisch-M-ikchwitz. -I-

gsonutag den 21. Juni

1. Stifknngsfeft
Wj1ui-iiaroi1w1tzer Krieger-Vereins.

C o n c e r t
der Yam5kauer ZUuIiiischuce

unter Leitung des Capellmeisterg Hrn. O. IIlies(-It.

Kam WurI1al1endbrat
ladet für Sonnabend ein «

II( D-segeln--«.
Früh: Wcllwurst.

Abends: Fleifchansfchieben. ,

Kirchliche Nachrichten.
d»Am S. Sonntage nach �I�1-initatis, den 14. Juni

e epr tg n:
Deutsch Vorm. 7 Uhr: Herr Paftor Hinkler.
Deutsch Vorm. 9 Uhr: Herr Pastor Hinkler.
Nachmittag 2 Uhr: Herr Pastor Rotz.
Vorm. 11 Uhr Kmderlehre: Herr Pastor Hinkler.s
Amtswoche von Sonntag, den 14. Juni ab: Herr

Pastor Hinkler.
Der heutigen Nummer d. Pl. liegt der 42.

Verwaltnngsberieht der Stadt-Sparkasse
«Ratp«s.lan pro 1805j06 bei.



BmeiundvierzigI1er ;slatJreslierict1I

Stadt-Spur-Kasse in Namslan
pro Eiqis"jqhk 1895I96.

��4�

Auf Grund des ? 26 der Statuteii» vom 15. October 1·886 bringen wir die Verivaltun s-Resultateder Stadt-Spur-Kasse hier elbft für den Zeitrauni vom I. April 1895 bis 31. März 1896 naCgstehend zur
öffentlichen Kenntniß: - » .-

«L. Einnahme.

Jnteressen
ten

Fonds.
-«-IS. -« .

- Reserve-
Fonds.

I. Baarbeftand ex 1894-95 . . . . . . . . . . . . . .
2. Spareinlagen: a. neue Einzahlungen . . . . . . . 302.371,-se M.

b. nicht abgehobene Einlagezinfen . . . 32.131,«-a ,,
3. Zinsen von Aktiv-Kapitalien: a. Hypotheken Darlehne . . . . , . . . . .

b. Effecten . . . . . . . . . . . . . .
c. für Darlehne der Stadtgemeinde, des Kreises und

des evang. Gemeinde-Kirchenraths in Namslau
il. für Wechfel-Darlehne . . . . . . . . . .

Eingegangene Forderungen incl. 12,912 M. (66 Posten) Wechfel-Darlehne . .
Ueberfchuß pro 1895-96, incl. 68,4o M. Verwaltungskosten für das Kreis-Darlehn
Vortrag auf neue Rechnung (Vorfchußbeftand) . . . . . . . . . . . . .

4.
5.
6.

334,503

25,458
14,203
10,234

168
42,425

11ä .
13
50

19
20
20 9,592f T-

16,090
16,783

f47 �

� 7,102·

1,320
3,155

1

Summa der Einnahmen sä-

«å
39

01
62

45
07

B. Ausgabe.
Vorfchußbestand ex 1894X95 . . . . . . . . . . . . . . . .
Einlage-Rückzahlungen . . . . . » . . . . . . . . . . . . . . .
Zinsen für Spareinlagen: a. baar gezahlt (626 Posten) . . . . 8.535,a2 M.

b. zugefchrieben . . . . . . . . 32.131,«ia ,,
Kapitalien incl. 10,542 M. (60 Posten) Wechsel-Darlehne, wurden zinsbar angelegt
Ueberfchuß pro 1895X96 . . . , . .  . . . . . . . . . . . . .
Berwaltungskoften, incl. 2,200M., welche an die Stadt-Haupt-Kasse gezahlt worden sind
Pflafteruugskostenbeitrag an die Stadt-Haupt-Kasse . . . . . . . . . . .
0«nsgemein.........................Vortrag auf neue Rechnung (Baarbeftände) . . . . . . . . . . .

It
2.
3O

4.
5.
6.
7.
8.
9.

H 443,082i80f37,95s
2,325

226,072 85 �«

40,667
« 157,303

16,7l4

�k »� -19,22l

01�

25 �
08 1i4,90461 � )
� 2,573
� 1,078
� 175

T·

k16

E
81

samma der Ausgaben
« . .
l 443,082ITJI 37,953E4

II. Vermögens-Ueberficht.
A. A(-ils-II.

Hypotheken-Darlehne: a. Interessenten-Fonds . . . . .
b. Reserve-Fonds . . . . . . .

Werthpapiere zum Conrswerthe vom 31. März 1896:a. TJ6Jnteressenten-Fonds . . . . . . . .
b. eferve-Fonds . . . . . . . . . . - 98,653,7- ,,

DekBuchwerth dieser Effecten beträgt 450,815 «-« M. �i�96,1o3,«- M. = 546,919,« M.
der Nominalwerth 457,100  �I- 97,775  = 554,875 M.

3. Darlehne an die Stadtgemeinde, den Kreis Namslau und den evangelifchen Gemeinde-
Kirchenrath aus dem Jnteressenten-Fonds . . . . . . . . . . . . . . .

4. Wechfel, fällig nach dem 31. März 1896 . . . . . . . . . . . . . . . .
Z. Baarbeftände: a. des «·"ntereffenten-Fonds . . . . . . . . . . � � M.

b. des Reserve-Fonds . . . . . . . . .. . . . 19,221.2c ,
C. Die pro 4. Quartal 1895-96 aufgelaufenen aber erst am I. Juli 1896 fälligen Zinfenbetragen a. beim 3nteressenten-Fonds . . «. . . . . . . . . , 7,763,:-- M.

b. beim eferve-Fonds . . . . . . . .. . . . . . . 813,2o »
7. Der u1t. 1895,-96 verbliebene H8infen-Rest beträgt . . . . . . . . . . . . .
S. Der Mobilienwerih1der Spur asse (Geldfchrank) beträgt . . . . . . . . . . .

1. . 629,990,0o M.
. 28,350,oo ,,

2.
. 455,242,2o

56
26

= 658,340,0o M.

= 553,895,91

250,094,S0
2,355,oo

= l9,22l,2o

8,576,o-i

I68«5
76C,ou

- -Summa A. -THI- 1,493,418,«2

«

»
«

»

» ,
»



II. kalt-I.

I. Spareinlagen der Jnteressenten . . . . . . . . ". . . . 1,325,097,1a M.
2. Vorschußbestand des Jnteressenten-Fonds . . . . . . . 16,090,« ,, = 1,34t,187,oo M.
Z. Courswerth des Reserve-Fonds . . , . . . . . . . . 147,804,2o M.
4. Coursgewinn der Efsecten des Jnteressenten-Fonds . . . . . . 4,426,so ,, = 152,230,s2 ,,

7Snmma B PaSsivn 1,493,418,4- M

Vorstehendem Verwaltungsbericht fügen wir noch die nachstehenden Bemerkungen erläuternd an:
Der Einlagebestand· am S·chlusse des Vorjahres von . . . . . . . . . . . . . . ,1,216,666,s7 M.

erhöhte sich Im Ber1chtsjahre 1895-96
a. dnrch 2886 Einzahlungen von . . . 302,371,os M.
b. durch nicht abgehobene Zinsen von . 32,131,«-s ,, = 334,503,u M.

nach Abrechnung von 1372 Einlage-RüEzahlungen mit 226,072,85 ,,
um noch 108,430,2« ,,

» · » » · auf 1,325,097,1s M.
An diesem E1nlagenbe·stande sind 3347 Sparer bethe1l1gt und zwar:

a. mit Einlagen bis 60 Mark 802 Sparer gegen 766 Sparer im Vorjahre,
b. » ,, über 60�150 ,, 672 ,, ,, 663 ,, .,, ,,
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Mark «gegen
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»
» und

«EZ84,53 Mark

Dem vorjährigen Bestande von 3»164 Sparkassenbiichern sind im Berichtsiahre 549 neu ausge-
sertigte Bücher zugetreten, 366 Sparkassenbucher nach vollständ1ger Abhebung der Emlagen zurückgegeben
und demnach der Bestand ult. 1895-96 aus 3347 Sparkassenbücher erhöht worden.

Der Kassenumsatz von 926,760,o-·, Mark pro 1895-96 vertheilt sich auf 5497 Expeditionen, von
denen auf Einlage-Ein- und Rückzahlungen entfallen:
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und 626 Zinszahlungen ,, 8,635,s2
Der Zinssatz für Spareinlagen unter P-000 Mark betrug 3«-s O-o über 3"000 Mark Z O-»

voll eingezahlte Mark; vom 1. April er. ab werden 3»leichmäßig nur 3 ·«-o Zinsen· bezahlt.
Von den u1t. 1895-96 zinsbar angelegten ..apitalien (97,61 O-o der Act1vmasse) entfallen-:

a. 45,16 »-o auf Hypotheken-Darlehne mit . . . . . . . . . . . . . . 658,340,0-» M.
b. 37,52 «-o auf Werthpapiere mit (Buchwerth) . . . . . . . . . . . . . 546,919,u
o. 17,16 O-o auf Darlehne an öffentliche Verwaltungen mit . . . . . . 250,094,sc ,,
G. 0,16 Wo auf Wechseldarlehne mit . . . . . . . . . . . . . . . . 2,355,oo ,,

zusammen 1,457,708,o7 DE.
Der Nominalwerth dieser Kapitalien beträgt 1,465,664,8o M. und sind von demselben an Zins-

erträgen zu erwarten: «
�5 0X0 Von 658,340,og, M. . . . . . 26,739,78 VI.
�4 Wo ,, 554,875,oo« 18,562,13 ,,

4 O-o ,, 250,094,8o ,, 10,003,81 ,,
14l,3o ,,6 «-o ,, 2,355,oo »

zusammen 1,«H65,664,so· M. 55,447,o2 OFZiernach stellt sich das durchschmttliche Ztnsenertrags-Soll u1t. 1895X96 aus 3,7«sa0.-».3rnBuchwerth des Reserve-Fonds beträgt 145,254,o2 M. = 10,os2 O-» des E1nlagenbestandes von
1,325,097,-s . «

fi«i«r jede

«

P·«PP«P
c-C«-P

Mit Genehmi nng des Herrn Regierun s-Präsidenten sind im Rechnungsjahre 1895-96 aus dem
Reserve-Fonds 1078,s1 . als Beiträge u den often der Straßen-Pslasterung und Granit-Rinnenlegung
entnommen worden. Im Ganzen find aber dem Reserve-Fonds zu öffentlichen Zwecken 29,039,2s M.
entnommen worden.

Namslau, den 20. Mai 1896.

Der Magistrat.
(-hats.




